
2. Die Kreisleitung Schmalkalden wird verpflichtet, im Kreis
parteiaktiv und allen Grundorganisationen der Kreisparteiorganisa
tion die Ergebnisse der Untersuchungen und den Beschluß des Se
kretariats des ZK zu beraten und durch die Verwirklichung der fest
gelegten Maßnahmen für eine rasche Veränderung der Verhältnisse 
auf politischem und wirtschaftlichem Gebiete Sorge zu tragen.

Termin: Ende November 1954.

3. Die Bezirksleitung Suhl muß aus den angeführten Unter
suchungen und dem Beschluß des Sekretariats des ZK ernste Lehren 
zur Verbesserung der politisch-ideologischen Führung im Bezirk, ins
besondere zur Verbesserung der Anleitung der Kreisleitungen und 
Grundorganisationen, ziehen. Die Bezirksleitung wird verpflichtet, 
die Ergebnisse der Überprüfung und den Beschluß des Sekretariats 
des ZK im Plenum der Bezirksleitung auszuwerten und die notwen
digen Schlußfolgerungen zur Veränderung der Verhältnisse in die
sem Gebiet zu ziehen.

Termin: November 1954.

D. Durch das Ministerium für Schwerindustrie

a) Die Genossen der HV Eisenindustrie beim Ministerium für 
Schwerindustrie werden mit der Ausarbeitung einer Ökonomik des Erz
bergbaues beauftragt, in welcher dargelegt wird, wie in Zukunft der 
Erzbergbau, unter Zugrundelegung der vollen Ausnutzung einheimi
scher Erze, zu entwickeln ist.

b) Die Anleitung gegenüber den Betrieben, insbesondere die Kon
trolle der VEB-Pläne, muß qualifizierter und gründlicher durchgeführt 
werden. Durch die Organisierung von Betriebsvergleichen sind Maß
nahmen zur Hilfe für die zurückgebliebenen Betriebe und zur Über
windung der Mängel in einzelnen Betriebszweigen zu beschließen. Dem 
VEB Eisenmangan-Erzbergwerke Schmalkalden ist auf kaderpoliti
schem Gebiet, auf dem Gebiet der Planung sowie auf allen Gebieten 
der Abteilung Arbeit unmittelbare Hilfe und Anleitung zu gewähren.

c) Die Parteiorganisation im Ministerium für Schwerindustrie wird 
verpflichtet, die Lehren aus der Überprüfung im VEB Eisenmangan- 
Erzbergwerke Schmalkalden in der gesamten Parteiorganisation aus
zuwerten und daraus schlußfolgernde Maßnahmen einzuleiten zur poli-
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